
230 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 23.7.1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxx, mit dem 
das Filmförderungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Filmförderungsgesetz, BGBI. Nr. 557/1980, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Fonds hat die Aufgabe, . 
a) die Herstellung und Verwertung öster­

reichischer Filme, . 
b) die Erstellung von Filmkonzepten, 
c) die berufliche Weiterbildung künstlerischer, 

technischer und kaufmännischer Filmschaf­
fender zu fördern, 

d) die kulturellen und gesamtwirtschaftlichen 
Belange des österreichischen Filmschaffens 
zu' unterstützen, 

e) die Zusammenarbeit zwischen Film und 
Fernsehen zu fördern sowie 

f) an der Verbreitung und marktgerechten Aus­
wertung österreichischer Filme im In- und 
Ausland mitzuwirken. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Fonds 
finanzielle Förderungen, aber auch fachlich-organi­
satorische Hilfestellungen gewähren." 
-! , 

2. Im § 5 Abs. 1 lautet die lit. c: 

"c) ,fünf fachkundigen Vertretern des öster­
reichischen Filmwesens." 

3, § 5 Abs: 5 und 6 lautet: 

,,(5) Die Sitzungen des Kuratoriums, sind vom 
Vorsitzenden durch eingeschriebenen Brief minde­
stens halbjährlich," ferner tiber Antr~g des 
Geschäftsführer§ oder eines in Abs. 1 lit.a genann­
tenMitgliedes, oder von fünf in Abs., 1 ht..bundc 
genannten Mitgliedern, unter, Bekanntgabe, der 
Tages9rdnungnachweislich, einzuberufen. Zwi­
sch~n dem Tag der Aufgabe ,der EinQerufung zur 
Post und dem Tag der Sitzung solLein Zeitraum 

von mindestens 14 Tagen liegen. Die Sitzungen fin" 
den am Sitz des Fonds statt. 

(6) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn alle 
Mitglieder ordnungsgemäß einberufen wurden und 
mindestens sechs Mitglieder - darunter der V or­
sitzende oder einer seiner Stellvertreter - anwe­
send sind. Das Kuratorium faßt seine Beschlüsse 
mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei das Stimm-, 
recht persönlich auszuüben und Stimmenthaltung 
unzulässig ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des den Vorsitz Führenden den Ausschlag, 
Ein in Abs. 1 lit. a genanntes Mitglied kann jedoch 
nicht bei Beschlußfassungen gemäß Abs. 8 lit. a, b, 
c, fund g überstimmt werden." 

4. § 6 Abs. 1 lautet: 

,,§ 6. (1) Die Auswahlkomrilission besteht aus: 
a) acht fachkundigen Mitgliedern mit je einem 

Ersatzrnitglied aus dem Filmwesen,die vom 
Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport zu besteHen sind, wobei die Bereiche 
Drehbuch, Regie, Produktion und Verleih 
zumindest durch je ein Mitglied (Ersa:tzmit­
glied) vertreten sein sollen, 

b) dem Geschäftsführer, der auch den Vorsitz in 
der Auswahlkommission führt." 

5. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Auswahlkommission ist beschlußfähig, 
wenn alle stimmberechtigten Mitglieder ordnungs­
gemäß einberufen und mindestens vier davon sowie 
der Geschäftsführer anwesend sind. Bei längerfristi­
ger Verhinderung tritt das jeweilige Ersatzmitglied 
in alle Rechte und Pflichten, des zu vertretenden 
stimmberechtigten Mitgliedes ein. pie Beschlüsse 
der Auswahlkommission werden mit einfa<;,her 
StirnnJenmehrheit gefaßt, wobei das Stimmrecht 
persönlich auszuüben und Stimmenthalt~ng. nicht 
zulässig ist. Bii Stimmengleichheit' gilt ein Antrag 
alsahgelehnt." ,",' " , , 

6. Dem§lO Abs',l lalltet: 

,,(1) Als finanzielle förderungen sind vOm Fonds 
zu, gewähren ' 
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2 230 der Beilagen 

a) bei der Herstellungs- und Verwertungsförde­
rung (§ 2 Abs. 1 lit. a) amortisationsbegün­
stigte, zinsenbegünstigte oder zinsenlose 
Darlehen sowie nichtrückzahlbare 
Zuschüsse, 

b) bei der Konzept- und Berufsförderung (§ 2 
Abs. 1 lit. bund c) nichtrückzahlbare 
Zuschüsse und 

c) bei der Referenzfilmförderung (§ 10 Abs.5) 
nichtrückzahlbare Zuschüsse." 

7. Dem § 10 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Auf Grund eines erfolgreichen, den Förde­
rungsvoraussetzungen entsprechenden Referenzfil­
mes können für die Herstellung eines neuen Filmes 
Förderungen gemäß § 10 Abs. 1 lit. c gewährt wer­
den (Referenzfili:nförderung). Die Maßstäbe, an 
denen der künstlerische oder wirtschaftliche Erfolg 
des Referenzfilmes zu messen ist, sowie die Grund­
lagen der Bemessung der im Einzelfall zu gewäh­
renden Referenzmiuel sind in den Förderungsricht­
linien festzulegen. Rückflüsse aus gewährten För­
derungsdarlehen können mit Genehmigung des 
Kuratoriums in Referenzmiuel ungewandelt wer­
den." 

8. § 11 Abs. 1 und seine Überschrift lauten: 

"Förderungsvoraussetzungen 

§ 11. (1) Förderungen dürfen nur unter folgen­
den Voraussetzungen gewährt werden: 

a) Der Förderungswerber muß die öster­
reichische Staatsbürgerschaft besitzen und 
seinen ständigen Wohnsitz im Inland haben. 
Ist der Förderungswerber eine juristische Per­
son oder eine Personengesellschaft des Han­
delsrechts, so muß sie ihren Sitz im Inland 
haben, ihre Geschäftsführung von öster­
reichischen Staatsbürgern ausgeübt werden 
und eine Beteiligung östeireichischer Gesell­
schafter am GesellschaftsYermögen von min­
destens 51 vH aufweisen. Ist der Förderungs­
werber oder der Mithersteller-eine juristische 
Person, so hat der Fonds vertraglich sicher­
zustellen, daß deren geschäftsführende 
Organe für alle Verpflichtungen des Förde­
rungswerbers persönlich mithaften. 

b) . Das Vorhaben muß ohne die Gewährung 
einer Förderung undurchführbar oder nur in 
unzureichendem Umfang durchführbar sein. 

c) Im Falle der Herstellungsförderung hat der 
Förderungswerber an den vom Fonds aner­
kannten Herstellungskosten des Vorhabens 
einen Eigenanteil zu tragen, der durch keine 
vom Fonds oder einer österreichischen 
Gebietskörperschaft oder einer anderen 
österreichischen Körperschaft öffentlichen 
Rechts gewährte Förderung finanziert sein 
darf. Der Eigenanteil hat dem Unfang des 
Vorhabens und den Möglichkeiten des För­
derungswerbers angemessen zu sein, beträgt 

jedoch mindestens 10 vH der vom Fonds 
anerkannten Herstellungskosten des Vorha­
bens. Der Eigenanteil kann durch Eigenmit­
tel des Förderungswerbers, dem Förderungs­
werber darlehensweise überlassene Mittel 
oder Erlöse aus der Übertragung von Ver­
wertungsrechten, soweit die darauserfließen­
den Mittel zur Herstellung des Vorhabens 
zur Verfügung stehen und die Übertragung 
eine angemessene Verwertung gewährleistet, 
finanziert werden. Eigenleistungen des För­
derungswerbers sind im Rahmen des Eigen­
anteiles Eigenmiueln gleichgestellt, soweit 
diese mit dem marktüblichen Leistungsent­
gelt bewertet werden und mit der Entstehung 
des Filmes unmittelbar verbunden sind. Bei 
einer österreichisch -ausländischen Gemein­
schaftsproduktion ist der Eigenanteil von 
dem vom österreichischen Coproduktions­
partner zu finanzierenden Herstellungsko­
stenanteil zu berechnen. Dies gilt sinngemäß 
auch für Filme, die unter Mitwirkung einer 
Fernsehanstalt hergestellt werden sollen. 

d) Das zu fördernde Vorhaben muß einen öster­
reichischen Film betreffen." 

9. § 11 Abs. 3 lit. a lautet: 

"a) einer der Partner der Gemeinschaf~prodl1k­
tion die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a 
erfüllt und das Vorhaben den Bestimmungen 
eines. diesbezüglichen zwischenstaatlichen 
Filmabkommens entspricht. Liegt ein solches 
Abkommen nicht vor, hat die österreichische 
finanzielle, künstlerische und technische 
Beteiligung jeweils mindestens 30 vH zu 
betragen. Der Fonds kann in begründeten 
Ausnahmefällen eine geringere Beteiligung 
akzeptieren." 

10. § 11 Abs. 6 und 7 lauten: 

,,(6) Von der Förderung ausgenommen sind 
Filme, für die nicht sichergestellt ist, daß im 
deutschsprachigen Verwertungsgebiet zwischen der 
ersten öffentlichen Vorführung und einer drahtlo­
sen oder drahtgebundenen fernsehmäßigen Nut­
zung oder einer Verwertung mittels Videokassette, 
Bildplatte oder anderer Bildträger ein Zeitraum von 
mindestens 18 Monaten liegt. Eine Verkürzung 
dieser Frist auf mindestens sechs Monate kann aus 
wichtigen Gründen gewährt werden. Weiters sind 
Filme von der Förderung ausgeschlossen, die im 
Auftrag von Fernsehunternehmen zur ausschließli­
chen Verbreitung durch solche hergestellt werden. 

11. § 11 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Das Kuratorium kann in künstlerisch und 
sozial begründeten Ausnahmefällen von den V or­
aussetzungen des Abs. 2 lit. b Nachsicht erteilen, 
wenn es sich um Personen mit fremderStaatsange­
hörigkeit oder Staatenlose, die ihren ständigen 
Wohnsitz im Inland haben, oder um Flüchtlinge im 
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Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, handelt." 

12. Die Überschrift des § 12 lautet: 

"Besondere Bestimmungen für einzelne Förde­
rungsbereiche" 

13. Im § 12 Abs. 2 lautet die lit. f: 

"f) der Förderungswerber die unwiderrufliche 
Erklärung abgibt, dem Bund spätestens ein 
Jahr nach Fertigstellung des Filmes eine tech­
nisch, einwandfreie kombinierte Kinokopie 
sowie ein Belegexemplar des Drehbuches und 
der auf diesen Film bezogenen Werbeträger 
zum Zwecke der Dokumentation des öster­
reichischen Filmwesens unentgeltlich zu 
übereignen." 

14. § 12 Abs. 3 bis 6 lauten: 

,,(3) Die fachlichen Voraussetzungen (§ 2 Abs. 3) 
sind unter Bedachtnahme auf den Umfang und die 
Art des zu fördernden Vorhabens zu beurteilen. 

(4) Zur besonderen Förderung des Nachwuchs­
filmes, des Filmes mit Innovatiortscharakter, des 
Kurzfilmes und des Dokumentarfilmes im Rahmen 
der Herstellungsförderung (Projektförderung) geI­
ten erleichterte Förderungsvoraussetzungen, soweit 
ein Film zu erwarten ist, der das künstlerische 
Ansehen des österreichischen Filmes zu steigern 
geeignet ist, die fachlichen Voraussetzungen der 
am Projekt Beteiligten die vereinbarungsgemäße 
Realisierung des Vorhabens gewährleistet erschei­
nen lassen und die voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Herstellung einen jährlich vom Kuratorium 
festzulegenden Höchstbetrag im Einzelfall nicht 
überschreiten. Von der Vorlage eines Drehbuches 
kann abgesehen werden, wenn die Projektbeschrei­
bung auf andere Weise dargetan wird. Die übrigen 
Förderungsvoraussetzungen gelten sinngemäß. Mit 
Bewilligung des Kuratoriums kann der gemäß § 11 
Abs. 1 lit. c zu erbringende Eigenanteil des Förde­
rungswerbers :!,n der Finanzierung der Herstel­
lungskosten abgesenkt oder von dieser Förderungs­
voraussetzung abgesehen werden. 

(5) Dem Hersteller oder Verleiher können För­
derungen zur Verbreitung eines österreichischen 
Filmes zur Abdeckung von Vorkosten des Verleihs 
und des Vertriebs, zur Erprobung und Entwicklung 
neuartiger Vertriebsformen sowie zur Fremdspra­
chensynchronisation oder Untertitelung gewährt 
werden. 

(6) Soweit durch ein entsprechendes zwischen­
staatliches Abkommen Gegenseitigkeit verbürgt ist, 
kann eine Förderung des Verleihs nach Maßgabe 

der dafür zur Verfügung stehenden Mittel auch Fil­
men gewährt werden, die in einem anderen Staat 
hergestellt wurden und keine Gemeinschaftspro­
duktion mit einem österreichischen Filmhersteller 
im Rahmen eines zwischenstaatlichen Filmabkom­
mens sind. Die näheren Bedingungen der Förde­
rungsgewährung sind in den Förderungsrichtlinien 
festzulegen. " 

15. § 14 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) In die Förderungsrichtlinien sind insbeson­
dere die Anforderungen an die AntragsteIlung, die 
Pflichten des Förderungsempfängers, die Bedin­
gungen der Rückzahlung von Förderungsmitteln, 
von Forderungsverzichten, der Referenzfilmförde­
rung sowie der Verwertungsförderung, die Grund~ 
sätze für den Nachweis der ordnungsgemäßen Ver­
wendung der Förderungsmittel und die Möglich­
keiten zur Prüfung dieses Nachweises aufzuneh­
men. 

(3) Bei der Beschlußfassung über den Jahresvor­
anschlag ist sicherzustellen, daß von den für die 
Förderung zur Verfügung stehenden Mitteln für 
die Projektförderung 60 vH, davon 15 vH für die 
im § 12 Abs. 4 genannten Bereiche, und 25 vH für 
die Referenzfilmförderung Verwendung finden sol­
len." 

16. Im § 14 entfällt der Abs. 4. 

17. § 15 Abs. 1 lit. c lautet: 

"c) der Umfang der Förderungen die um den 
Eigenanteil (§ 11 Abs. 1 lit. c) verringerte 
Höhe der Herstellungskosten des geförder­
ten Vorhabens übersteigt." 

18. § 15 Abs. 2 lit. d lautet: 

"d) soweit der Umfang der Förderungsmittel die 
um den Eigenanteil (§ 11 Abs. 1 lit. c) verrin­
gerte Höhe der Herstellungskosten des 
geförderten Vorhabens übersteigt." 

19. § 17 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Zuschüsse des Fonds zur Förderung der 
Erstellung von Filmkonzepten sowie der berufli­
chen Weiterbildung im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b 
und c dieses Bundesgesetzes sind von der Einkom­
mensteuer befreit." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport, hinsichtlich der Z 19 der Bundesminister für 
Finanzen betraut. 
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4 230 der Beilagen 

VORBLATT 

Probleme: 

Ziel: 

1. Mit dem Instrumentarium der derzeitigen Regelung können (vor allem wirtschaftliche) Struktur­
schwächen, die die Stellung des österreichischen Films im In- und Ausland beeinträchtigen, nicht 
wirkungsvoll genug bekämpft werden. 

2. Verschiedene Bereiche des Filmschaffens sind in den im FFG vorgesehenen Gremien nicht ausrei-
chend vertreten. -

3. Die fünf jährige Erfahrung bei der Vollziehung des FFG hat gezeigt, daß in einigen Detailberei­
chen Korrekturen bzw. flexiblere Regelungen zweckmäßig wären. 

Die Filmförderung soll unter Beibehaltung der grundsätzlichen kulturellen Zielsetzung. auch in Rich­
tung einer Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen und der Wettbewerbsfähigkeit des öster-

. reichischen Films weiterentwickelt .werden. . 

Inhalt: 

1. Gesetzliche Verankerung der Referenzfilmförderung ; 
2. Neuregelung der Nachwuchs- Und Kurzfilmföraerung; 
3. Genauere Dimtellung und Ausweitung der Förderungsaufgaben (vor allem auch hinsichtlich der 

beratenden und unterstützenden Tätigkeit des Fonds); 
4. Aufstockung des Kuratoriums und der Auswahlkommission; 
5. Modifizierung bzw. Vereinfachung mehrerer Detailregelungen. 

Kosten: 

Geringfügige. Mehrkosten entstehen im Zusammenhang mit der Aufstockung der Gremien. 
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'I, 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Am 25', November 1980 verabschiedete das Par­
lament einstimmig das Bundesgesetz über die För­
derung des österreichischen Films (FFG), Am 
1. Jänner 1981 trat das Filmförderungsgesetz in 
Kraft und schuf die notwendige Voraussetzung, 
um den Österreichischen Filmförderungsfonds 
(ÖFF) einzurichten, ein Neubeginn für den eigen­
produzierten, österreichischen Kinofilm war damit 
gegeben, Die Filmförderung nach dem FFG ist als 
kulturelle Filmförderung konzipiert und hat daher 
keine ausschließlich ökonomische Zielsetzung. Das 
FFG hat die Situation und die Bedürfnisse des Film­
schaffens der Jahre 1978/79 zur Grundlage und 
schränkt die Aufgaben und die Mittelverwendung 
des Fonds auf die Gewährung von Förderungsmit­
teln zur Drehbucherstellung, Herstellung und Ver­
wertung österreichischer Filme sowie zur Berufs­
förderung ein. Eine unveränderte Fortschreibung 
der derzeitigen Situation - ÖFF als reine Finan­
zierungseinrichtung - würde zweifellos eine 
umfassende, auf eine notwendige Strukturänderung 
ausgerichtete Förderungstätigkeit weitgehend 
behindern. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf hat nachfol-
gende Zielsetzung: 

"Förderung der Herstellung und Verbreitung 
österreichischer Filme, Hebung der Qualität 
und Ermöglichung der Erfüllung der kultu­
rellen Funktion des Filmes" (FFG 1980); 
Verbesserung der Struktur des öster­
reichischen Filmwesens durch ge zielte Förde­
rung der Konzeptentwicklung und der Film­
herstellung sowie Verbesserung der Verwer­
tung österreichischer Filme; 
Festigung der Wettbewerbsfähigkeit des 
österreichischenFilms im Inland und Aus­
gleich der Wettbewerbsnachteile gegenüber 
ausländischen Filmen; 
Förderung des professionell konzipierten Fil­
mes, soweit ein kultureller Anspruch gegeben 
ist und eine angemessene wirtschaftlicheVer­
wertung angestrebt wird, die vorrangig durch 
den Einsatz im Kino und in zweiter Linie im 
Fernsehen oder durch Video erfolgt; 
Nachwuchsförderung. 

Zur Weiterentwicklung der Filmförderlirigunter 
der vorausgeführten ' Zielsetiung 'Wer&n • die 
Bestimmungen des Filrri'för'derungsgesetzes ,1980 
ergänzt bzw. abgeändert und damit dis Föi-de­
rungsangebot und die Aufga6ensidrti~gdes Ö:f:f 
ausgeweitet durch, ' .. ' .. '.. , " ." 

Einführung der' Referenzfihhfötderung 'im 
Bereich der Herstelluti'gsförderung in Ergan~ 

. zung zur-projeKtföraerllng;. .• ~.- .. 
umfassende VerwertungsJördentng; 
Förderung der beruflichen •. Weiterbildun,g 
künstlerischer, te,chnis~her. \lnd kallfmänni~ 
scher Filmschaffender; ., ".' "', ' " 
Unterstützung der kulturellen,. ill;t4g~~arnt~ 
wirtschaftlichen Belange des österreich ischen 
Filmschaffens; , 
Förderung der ZusammenarbeitzwisclH~'n 

Film und Fensehen; '.' , " , 
Mitwirkung an derVeroreit\.Jt!-g lind ma~kB­
gerechten Auswertungösterreic4ischerFilme 
im In- und Ausland; ,".. ,.. ,.' ., 
Fortführung und Ausbau' der'~ach;uchsför­
derung im RahnieJ?- der HersFellungsförde-
rung. ,'_, 

. Die Novelle wird lediglichirn Zusammenhing 
mit der Erhöhung der Zahl' 'der Mitglieder des 
Kuratoriums und der' Auswahlkömmission : geriIig~ 
fügige Mehrkosten' (Sitzungsgelde-r) mit sich' brin.­
gen. Die bereits durch das Bundesfinanzgeselz 
1987 erfolgte Aufstockung der Fondsmittel von 
30 Millionen (1986) auf 43,65 MillionenSchWing 
steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der vorliegenden Novelle, Wird aber die VerWirkli­
chung ihrer Zielsetzungen zweifellos' erleicht,ern'. 

. .-.: '. : - . ' ~ .' , . 
. Die Kompetenzgrundlage für. diegepl~ntebun­

desgesetzliche Regeh,mg fin~et ,sich' im. Art.:l0 
Abs. 1 Z 13 B-VGin Verbindung mi,t Art.l7 B­
VG. 

Zu Ziffer 1: 

11. Besonderer Teil 

(Zl~Art. I) 

Diese Bestimmung fuhndiegrundsätzliche Auf­
gabensteIlung des Fonds näher aus, Im § 2 Abs. 1 
werden jene Sachgebietetaxativ angeführt, in 
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denen finanzielle Förderungen, aber auch fachlich­
organisatorische Hilfestellungen gewährt werden 
können. 

Zur Förderung der kulturellen und gesamtwirt­
schaftlichen Belange des österreichischen Film­
schaffens wird der Fonds insbesondere nachfol­
gende Maßnahmen ergreifen: 

Umfassende Beratung der Antragsteller, der 
Ressorts und anderer öffentlicher Stellen in Film­
fragen, Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen 
Förderungsinstitutionen des In- und Auslandes; 
Auftragsvergabe und Veröffentlichung von ein­
'schlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen (wie 
Marktstudien, projektbegleitende Untersuchungen 
u. dgl.) und deren Ergebnissen, Informationsaus­
tausch mit einschlägigen internationalen Organisa­
tionen, regelmäßige Herausgabe von Mitteilungen, 
Mitarbeit bei Abschluß bzw. Novellierung zwi­
schenstaatlicher filmwirtSchaftlicher bzw. filmkul­
tureller Abkommen ua. 

Seit Oktober 1981 besteht zwischen dem Öster­
reichischen Filmförderungsfonds und dem Öster­
reichischen Rundfunk ein Film/Fernseh-Abkom­
men. Der§ 2 Abs. 1 lit. e regelt die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Film und Fernsehen als 
Aufgabe des Fonds. . 

Zu Ziffer 2: 

In § 5 Ab~. 1 wird die Zusammensetzung des 
Kuratoriums festgelegt, das einschließlich des V or­
sitzenden elf Mitglieder umfaßt. Bei der Besetzung 
der nunmehr fünf Virilisten (bisher drei) sollen die 
relevanten Interessenvertretungen der Filmschaf­
fenden berücksichtigt und es soll mit ihnen darüber 
das Einvernehmen angestrebt werden. Die festge­
legte Zusammensetzung soll auch bewirken, die 
Förderungsmaßnahmen des Bundes mit den Auf­
fassungen der Interessenvertretungen zu koordinie­
ren, um eine zielstrebige und wirksame Filmförde­
rung zu erreichen. 

Zu Ziffer 3: 

Die in den Abs. 5 und 6 des § 5 genannten Quo­
ren waren der geänderten Mitgliederzahl entspre­
chend zu erhöhen. Im Zusammenhang mit der Ver­
änderung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwi­
schen den Vertretern der beteiligten Bundesmini~ 
sterien für Unterricht, Kunst und Sport, für wirt­
schaftliche Angelegenheiten und für Finanzen bzw. 
der Finanzprokuratur einerseits und den Vertretem 
des Filmwesens andererseits erschien eine Erweite­
rung des bisher auf die Beschlußfassung über den 
Jahresvoranschlag einschließlich Stellenplan und 
den Rechnungsabschluß beschränkten Vetorechtes 
der genannten Behördenvertreter auf folgende 
zusätzliche Bereiche erforderlich: 

1. Die Beschlußfassung über die Geschäftsord­
nung der Organe des Fonds, 

2. die Beschlußfassung über die Richtlinien für 
die Gewährung von Förderungen, 

3. die Beschlußfassung über den Abschluß von 
Rechtsgeschäften, die eine dauernde oder 
mehrjährige Belastung des Fonds zum Gegen­
stand haben und 

4. die Beschlußfassung über Forderungsver­
zichte. 

Zu Ziffer 4: 

§ 6 Abs. 1 bestimmt die Zusammensetzung der 
Auswahlkommission. Die personelle Erweiterung 
auf neun Personen (bisher sechs) sowie die Festle­
gung von Bereichen, die zumindest durch je ein 
Mitglied abzudecken sind, sollen bewirken, daß 
neben dem Geschäftsführer jeweils ein weiterer 
Experte für jeden Förderungsbereich vertreten ist, 
über den die Auswahlkommission zu befinden hat 
(insbesondere kulturelle und wirtSchaftliche 
Aspekte der Förderung). 

Da sich in der praktischen Arbeit der Kommis­
sion gezeigt hat, daß bei vielen Sitzungen wichtige 
Bereiche des Filmwesens wegen längerfristiger V er~ 
hinderung der entsprechenden Mitglieder nicht 
vertreten waren, werden Ersatzmitglieder vorgese­
hen. 

Bei der Besetzung der Gremien wird auch auf 
eine ausgewogene Vertretung der Frauen Rück­
sicht zu nehmen sein. 

Zu Ziffer 5: 

Da die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
der Auswahlkommission infolge der Aufstockung 
dieses Gremiums zu einer ungeraden Ziffer wird, 
erscheint die Entscheidungsfähigkeit der Kommis­
sion auch ohne Dirimierungsrecht des Vorsitzen­
den gewährleistet. 

Zu Ziffer 6 und 7: 

Der durch die Absätze 5 und 6 ergänZte § 10 
ermöglicht nunmehr neben der Projektförderung 
auch eine Herstellungsförderung nach dem Refe­
renzfilmprinzip. Das FFG in der geltenden Fassung 
sieht nur eine Projektförderungvor, wobei die För­
derungsrichtlinien die Umwandlung von Darle­
hensrückzahlungen in Referenzmittel ermöglichen. 

Die Referenzfilmförderung im Rahmen der Her­
stellungsförderung folgt nunmehr dem Prinzip, die 
Einspielergebnisse durch Förderungsmittel "aufzu­
stocken" und damit zweckgebunden zumindest die 
Grundfinanzierung der Herstellung eines neuen 
Filmes, der den Förderungsrichtlinien entspricht, zu 
ermöglichen. Eine wesentliche Förderungsvoraus­
setzung der Referenzfilmförderung ist jedoch der 
durch diese Richtlinien zu definierende relative 
wirtSchaftliche Erfolg (zB 40 000 Besucher inner­
halb der Kinoschutzfrist) und/oder der künstleri­
sche Erfolg (zB durch Teilnahme im Bewerb bzw. 
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Auszeichnung internationaler Filmfestivals, Einla­
dung zu Filmwochen, gegebenenfalls Prädikatisie­
rung) mit angemessener Publikumsresonanz (zB 
10000 Besucher innerhalb der Kinoschutzfrist). 
Die erleichterten Förderungsvoraussetzungen für 
den qualitativ guten Film ermöglichen die Gleich­
behandlung des künstlerischen und des wirtschaftli­
chen Edolgs. Mit der "Belohnung" des "Edolgs" 
wird insbesondere das Mißverhältnis zwischen Pro­
duktionskosten und erzielbaren Erlösen aus der 
Verwertung gemildert bzw. ausgeglichen und ein 
Anreiz zur Fortsetzung der Produktion gegeben. 
Ein im jeweiligen Jahresvoranschlag ausgewiesener 
Teil der Förderungsmittel (25 vH) ist somidür die 
Referenzfilmförderung zu verwenden. 

Zu Ziffer 8: 

Der letzte Satz des § 11 Abs. 1 lit. a legt fest, daß 
die geschäftsführenden Organe als Förderungswer­
ber auftretender juristischer Personen in die ver­
tragliche Vereinbarung über die Gewährung einer 
Förderung einzubeziehen sind. Im Zuge der gebo­
tenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise genügt 
als Ausschließungsgrund . für Förderungsgewährun­
gen, zB im Falle fehlender Nachweise der wid­
mungsgemäßen Verwendung seinerzeit gewährter 
Förderungsmittel, eine ausreichende Verknüpfung 
jener Personen einzelner Projekte, denen auf die 
Geschäftsführung der juristischen Person maßgebli­
cher Einfluß zusteht. Andernfalls könnte durch 
Gründung neuer als Förderungswerber auftreten­
der Rechtspersonen oder durch Vorschieben von 
Strohmännern der Forderung nach ordnungsgemä­
ßer Edüllung vertraglicher Verpflichtungen jeder 
Sinn genommen werden. 

§ 11 Abs. 1 lit. c legt fest, daß. der vorn Förde­
rungswerber zu erbringende Eigenanteil (früher 
"Eigenmittelanteil") an der Finanzierung der Her­
stellungskosten des zu fördernden Vorhabens min­
destens 10 vH (bisher 20 vH) zu betragen hat, seine 
Angemessenheit jedoch unter Bedachtnahme auf 
den Gmfang und die Art des zu fördernden Vorha­
bens und die Möglichkeiten des Förderungswerbers 
zu beurteilen ist. Weiters wird die Berechnungs­
grundlage sowie die Finanzierung des Eigenanteiles 
festgelegt. Für die Bewertung von Eigenleistungen 
des Förderungswerbers im Rahmen des Eigenantei­
les werden die notwendigen Regelungen getroffen. 

Der letzte Satz des § 11 Abs. 1 lit. c bestimmt die 
Berechnungsgrundlage für den vorn Förderungs­
werber zu erbringenden Eigenanteil bei österrei­
chisch-ausländischen Coproduktionen. sowie Pro­
duktionen unter Mitwirkung von Fernsehanstalten. 

Zu Ziffer 9: 

Eine österreichisch-ausländische Gemeinschafts- . 
produktion setzt. eine im Verhältnis zur ausländi~ 
schen Beteiligung erhebliche. österreichische finan­
zielle Beteiligung sowie eine dieser angemessene 

österreichische künstlerische und technische Beteili­
gung voraus. Im Hinblick auf die bestehenden, in 
Novellierung bzw. Verhandlung befindlichen zwi­
schenstaatlichen Abkommen über die gegenseitigen 
filmwirtschaftlichen Beziehungen (,;Filmabkom­
~en") war es notwendig, den § 11 Abs. 3 lit. a zu 
ergänzen und die Mindestbeteiligung auf 30 v H 
(früher 20 vH) anzuheben. Soweit die Vorausset­
zungen für die Erlangung des österreichischen 
Ursprungszeugnisses gegeben sind, kann der Fonds 
in begründeten Einzelfälkn· (zB überdurchschnitt­
lich hohe Herstellungskosten) eine geringere öster­
reichische Beteiligung akzeptieren. 

Zu Ziffer 10: 

§ 11 Abs. 6 regelt die Kinoschutzfrist durch Dif­
ferenzierung und Harmonisierung der Sperdristen 
für Verwertungsrechte mit den Regelungen der 
anderen europäischen Länder; die Regelfrist 
beträgt 18 Monate ab der ersten öffentlichen Vor­
führung, wobei eine Verkürzung in begründeten 
Fällen bis auf 6 Monate möglich ist. § 11 Abs.l war 
an die terminologische Änderung des Abs. 1 lit. c 
("Eigenanteil" statt "Eigenrnittelanteil") anzupas­
sen. 

Zu Ziffer 11: 

Gemäß § 11 Abs. 2 lit. b .!llüssen die bei der Her­
stellung des zu fördernden Films künstlerisch oder 
organisatorisch entscheidungsberechtigten Perso­
nen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen 
und der übrige Mitarbeiterstab muß überwiegend 
aus österreichischen Staatsbürgern bestehen. Durch 
Abs. 8 soll bei der Aufrechterhaltung des Grundsat­
zes, daß nur die Förderung des österreichischen Fil­
mes Gegenstand des Filmförderungsgesetzes ist, die 
Möglichkeit geschaffen werden, in künstlerisch und 
sozial begründeten Ausnilhmefällen auch inÖster­
reich ansässige Ausländer und Staatenlose sowie 
Flüchtlinge zur Mitarbeit bei vorn Fonds geförder­
ten Filmen heranziehen zu können. 

Zu Ziffer 12: 

Da im § 12 nicht nur Regelungen für die Herstel­
lungsförderung, sondern auch für die Verwer­
tungs- und Konzeptförderung enthalten. sind, 
erscheint die bisherige Überschrift "Besondere 
Bestimmungen für Projektförderungen" zu eng 
gefaßt. 

Zu Ziffer 13: 

Die im geltenden FFG festgelegte Verwahrungs­
verpflichtung von Film- und Tonnegativen geför­
derter Filme verhindert bzw .. erschwert. die wirt­
schaftliche Auswertung der Filme sowie deren 
minoritäre Coproduktion. Auf Grund des heutigen 
Standes der Film- und I).opiertechnik edüllt die 
Übereignung· einer technisch einwandfreien, kom-
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binieften I<.inokopie den Zweck der Dokumenta­
tion des österreichischen Filmschaffens. 

Zu Ziffef14: . 

Eine der wt?sentlichsten Voraussetzungen fürdie 
Gewährung einer Förderung aus Mitteln des Fonds 
ist., die. ausreichende filI)Jberufliche Qualifikation 
des Förderungswerbers, die stets in Bezug zum För­
derun,gsproiekt beurteilt wird. (§ 12 Abs. 3). 1985 
wurde eine Herstellungsförderung mit erleichterten 
Fö~derungsvo~aussetzlmgen, die sogenannte "Iow­
budget-Förderung", eingerichtet, die sowohl zur 
Nachwuchsförderung als auch zur Förderung des 
Dokumentarfilmes maßgeblich beitragen soll. Die 
rechtliche. Grundlage. ist derzeit noch in Ermange­
lung einer speziell auf eine Nachwuchs- und Inno­
vationsförde.t:ung· iugeschnittenen gesetzlichen 
Regelung die· im § 14 Abs. 4 enthaltene Ermächti­
gung des Fonds, den Eigenmittelanteil abzusenken. 
§12<AbsA legt nunmehr· fest, daß die Förderung 
des Nachwuchsfilmes;des Filmes mit Innovations­
charakter, .des Kurzfilmes. und des Dokumentarfil­
mes: am~h eine der: Aufgaben des Filmförderungs­
fonds ist, wofür eine Sonderregelung geschaffen 
wird (erleichterte Förderungsvoraussetzungen). 
Daneben werden weiterhin im Rahmen der allge­
meinen Kunstförderung innovative und experimen­
telle 'Filme, aber aüchErstlihgsarbeiten, durch das 
Bundesminisieri"um für lJhterricht, Kunst und Sport 
direkt gefönieiUDurcn die beiden genannten För­
derungsihstittitio'neri' des Bundes werden somit alle 
Bereiche' des österreichischen Filmschaffens erfaßt. 

§ 12 Abs. 5 .etmöglicht die Gewährung von 
Finanzierurigshilfen im 'Rahmen der Verwertungs­
förderung zutteilweiseh Abdeckung von Verleih­
und Vertriebskosten, zutErprobung und Entwick­
'Jungneüaniget Vertriebsformen sowie zur Fremd­
sprachehsynchroiiisaitionöder 'U ntertitelung öster­
reichischerFilme. 

Ergänzend dazu kann der Fonds auf Grund der 
erweiterten Aufgaben an der Verbreitung und 
marktgerechten Auswertung österreichischer Filme 
irrdn:- und Ausland: mitwirken, ·insbesondere durch 
die. Förderung ·der . Teilnahme , und vorzugsweise 
gemeinschaftlichen .• Präsentationösterreichischer 
Filme an: relevanten 'Filmfestivals, Filmwochen, 
pilmmes.seri u, dgl.;· durch die Bereitstellung von 
Sachleistungen bzw. die Gewährung von angemes­
senen finanziellen Unterstützungen, die Heraus­
gabe eines (mehrsprachigen) Katalogs. des öste.t:-, 
reichischen Filmes ua. 

Zwischen ,Qsterreicnund' der Bundesrepublik ' 
Deutschland, Frankreich; Italien, Spanien und' . 
Jvgo.slawien .bestehen Ahkommenüber die Bezie­
hun,genaufdem.Gebiet des Films. ,Filme, .die -im 
Rahmen dieser , Vereinbarungen in Gemeinschafts­
produktionen hergestellt werden, sind inländischen 

Filmen gleichgestellt und können dahe~ in den 
Genuß aller Formen der Förderung kommen, die 
im Vertragsland zur VerfUgung stehen. Derzeit 
wird eine Neufassung des Filmabkommens mit der 
BRD vorbereitet, der Abschluß einer analogen Ver­
einbarung mit det Schweiz ist in Aussicht genom­
men. 

In Ergänzung der Förderung der Produktion'soll 
durch diese Erweiterung der Verwertungsförde­
rung rein österreichischen Filmen der Zugang auf 
nichtösterreichische Märkte erleichtert werden. Auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit soll die Förde­
rung der Verbreitüng nichtösterreichischer Quali­
tätsfilme in Österreich er'möglicht werden. 

Zu Ziffer 15: 

. Die näheren Bestimmungen über die Gewährung 
von' Förderungen im Rahmen der ReferenzfilmföF~ 
derung (§ 10 Abs.5) und der Verwertungsförde­
rung (§ 12 Abs.5 und 6) sind in die Förderungs­
r:ichtlinien aufzunehmen (§ 14 Abs. 2). 

Der § 14 Abs. 3 regelt die grundsätzliche Vertei­
lung der dem Fonds zu Förderungszwecken zur 
Verfügung stehenden Mittel. Durch die Neufas­
sung . dieser Bestimmung sollen einerseits dem 
Fonds im Hinblick auf die umfassendere Regelung 
seiher Aufgaben (siehe Ziffer 1) mehr Gestaltungs­
möglichkeiten bei der Beschlußfassung über den 
Jahresvoranschlag eingeräumt werden und anderer­
seits die für Referenzfilmförderung und Nach­
wuchs- und Innovationsförderu'ng gewidmeten 
Anteile der Förderungsmittel festgelegt werden. 

Zu Ziffer 16: 

§ 14 Abs. 4 entfällt im Hinblick auf die im § 12 
Abs.5 vorgesehene Neuregelung der Nachwuchs­
und Innovationsförderung (siehe Ziffer 14). 

Zu Ziffer 17 und 18: 

§ 15 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 lit. d waren an. die 
terminologische Änderung des § 11 Abs. 1 lit. c . 
("Eigenanteil" statt "Eigenmittelanteil") anzupas­
sen. 

Zu Ziffer 1 9 : 

Die i~ § 2 Ab~. lIit.b und c ~enanntenBereiche 
(Konzepterstellung und Weiterbildung) W;\1rde!l' 
ausschließlich durch nichtrückzahlbare Zuschüsse 
gefördert, die den· Charakter von Stipendien haben. 
Diesem' Umstand -soll· auch im Bereich der Kon­
zeptförderung abgabenrechdich . Rechnung' getra­
gen werden ... 
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